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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 19. Dezember 1997

über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den Katastrophenschutz

(98/22/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 235,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die gemeinschaftlichen Aktionen in diesem
Bereich konnte seit 1985 schrittweise eine Zusammenar-
beit zwischen den Mitgliedstaaten aufgebaut werden. Die
seit 1987 verabschiedeten Entschließungen (5) bilden die
Grundlage dieser Zusammenarbeit.

Die gemeinschaftliche Zusammenarbeit im Bereich des
Katastrophenschutzes trägt zur Verwirklichung der Ziele
des Vertrags bei, indem sie die Solidarität zwischen den
Mitgliedstaaten fördert, die Lebensqualität erhöht und zur
Erhaltung sowie zum Schutz der Umwelt beiträgt.

In dem von der Kommission vorgelegten Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft für Umweltpolitik und
Maßnahmen für eine dauerhafte und umweltgerechte
Entwicklung (6) ist vorgesehen, daß die Gemeinschaft den
Bereichen Katastrophenschutz und Soforthilfe bei
Umweltkatastrophen größeres Gewicht beimessen wird.

Ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm für Hilfsmaß-
nahmen wird dazu beitragen, die Zusammenarbeit in
diesem Bereich noch wirksamer zu gestalten. Einem
solchen Programm sollten weitgehend die in diesem
Bereich bereits gewonnenen Erfahrungen zugrunde
gelegt werden.

Maßnahmen, die der Vorbereitung der für Katastrophen-
schutz in den Mitgliedstaaten zuständigen Entschei-
dungsträger und Akteure dienen, sind wichtig, damit
diese für ihre Aufgaben besser gerüstet sind.

Es ist ferner wichtig, Maßnahmen zu treffen, die auf die
europäischen Bürger ausgerichtet sind, insbesondere
damit diese sich selbst wirksamer schützen können.

Das Ständige Netz der nationalen Ansprechpartner für
Katastrophenschutz wird in Fragen des Katastrophen-
schutzes weiterhin eine aktive Rolle spielen.

Es wird ein Ausschuß aus Vertretern der Mitgliedstaaten
eingesetzt, der die Kommission bei der Durchführung
dieser Entscheidung unterstützt.

Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip unterstützt
und ergänzt die gemeinschaftliche Zusammenarbeit die
einzelstaatlichen Maßnahmen im Bereich des Katastro-
phenschutzes, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Der
Austausch von Erfahrungen und die gegenseitige Hilfe-
leistung werden dazu beitragen, die Zahl der Todesopfer
und Verletzten sowie die Schäden für Wirtschaft und
Umwelt in der gesamten Gemeinschaft zu verringern.

Den Gebieten in äußerster Randlage und den abgele-
genen Gebieten der Gemeinschaft ist aufgrund ihrer
speziellen Gegebenheiten besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden.

Die Laufzeit des Programms sollte auf zwei Jahre (1998,
1999) begrenzt werden.

In dieser Entscheidung wird für die gesamte Laufzeit des
Programms als finanzieller Bezugsrahmen im Sinne von
Nummer 2 der Erklärung des Europäischen Parlaments,
des Rates und der Kommission vom 6. März 1995 ein
Betrag eingesetzt, ohne daß dadurch die im Vertrag fest-
gelegten Befugnisse der Haushaltsbehörde berührt
werden.

Der Vertrag enthält Befugnisse für die Annahme dieser
Entscheidung nur in Artikel 235 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Es wird ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den
Katastrophenschutz (im folgenden „Programm“ genannt)
eingerichtet, mit dem ein Beitrag zum Schutz von
Personen, Umwelt und Sachen bei natur- oder technolo-
giebedingten Katastrophen geleistet werden soll, ohne
daß hierdurch die Zuständigkeitsverteilung auf einzel-
staatlicher Ebene berührt wird.

Das Programm soll die Bemühungen der Mitgliedstaaten
im Rahmen ihrer Maßnahmen auf nationaler, regionaler
und lokaler Ebene im Bereich Katastrophenschutz unter-
stützen und ergänzen und die Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten in diesem Bereich fördern.

(1) ABl. C 142 vom 8. 6. 1995, S. 19, und ABl. C 202 vom 12. 7.
1996, S. 9.

(2) ABl. C 141 vom 13. 5. 1996, S. 258.
(3) ABl. C 301 vom 13. 11. 1995, S. 3.
(4) ABl. C 100 vom 2. 4. 1996, S. 111.
(5) ABl. C 176 vom 4. 7. 1987, S. 1; ABl. C 44 vom 23. 2. 1989,

S. 3; ABl. C 315 vom 14. 12. 1990, S. 1; ABl. C 315 vom 14.
12. 1990, S. 3; ABl. C 198 vom 27. 7. 1991, S. 1; ABl. C 313
vom 10. 11. 1994, S. 1.

(6) ABl. C 138 vom 17. 5. 1993, S. 5.
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Dieses Programm schließt Maßnahmen aus, die auf die
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten oder der Vorkehrungen gerichtet sind, welche die
Mitgliedstaaten auf einzelstaatlicher Ebene treffen.

Artikel 2

(1) Das Programm beginnt am 1. Januar 1998 und
endet am 31. Dezember 1999.

(2) Ein Plan für die Durchführung des Programms wird
 unter anderem anhand der Angaben, welche die
Mitgliedstaaten der Kommission übermitteln  nach
dem Verfahren des Artikels 4 für zwei Jahre festgelegt
und jährlich überprüft.

Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für
die Durchführung des Programms beläuft sich auf 3
Millionen ECU.

Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde
innerhalb der durch die Finanzielle Vorausschau
gesetzten Grenzen bewilligt.

(3) Die Maßnahmen des Programms, die Finanzierung
und die als Orientierung dienende Mittelzuweisung sind
im Anhang enthalten.

Artikel 3

(1) Der Plan für die Durchführung des Programms
enthält die zu treffenden Einzelmaßnahmen.

(2) Die Einzelmaßnahmen werden vorrangig anhand
folgender Kriterien ausgewählt:

a) Beitrag zur Verringerung der Gefährdung und Schädi-
gung von Personen und Sachen sowie der Umwelt im
Fall einer natur- oder technologiebedingten Kata-
strophe;

b) Beitrag zur besseren Vorbereitung der Akteure des
Katastrophenschutzes in den Mitgliedstaaten, um
deren Interventionspotential bei Katastrophen zu stei-
gern;

c) Beitrag zur Verbesserung der Interventionstechniken
und -verfahren: Pilotvorhaben;

d) Beitrag zur Unterrichtung, Aufklärung und Sensibili-
sierung der Bürger, insbesondere damit diese sich
selbst wirksamer schützen können.

(3) Jede Einzelmaßnahme wird in enger Zusammenar-
beit mit den zuständigen Behörden durchgeführt.

(4) Bei jeder Maßnahme werden die Ergebnisse der
gemeinschaftlichen und der einzelstaatlichen Forschung
auf den betreffenden Gebieten berücksichtigt.

(5) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewährlei-
sten, daß das Programm mit anderen Maßnahmen der
Gemeinschaft im Einklang steht.

Artikel 4

Bei der Durchführung des Programms wird die Kommis-
sion von einem Ausschuß unterstützt, der sich aus Vertre-
tern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der
Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betref-
fenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird
mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2
des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag
der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen
der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorge-
nannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

Die Kommission erläßt Maßnahmen, die unmittelbar
gelten. Stimmen diese Maßnahmen jedoch mit der Stel-
lungnahme des Ausschusses nicht überein, so werden sie
von der Kommission dem Rat mitgeteilt. In diesem Fall
gilt folgendes:

a) Die Kommission verschiebt die Durchführung der
von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Zeit-
raum von höchstens drei Monaten von dieser Mittei-
lung an;

b) der Rat kann innerhalb des in Buchstabe a) genannten
Zeitraums mit qualifizierter Mehrheit einen anderslau-
tenden Beschluß fassen.

Artikel 5

Die Kommission beurteilt jedes Jahr die Fortschritte bei
der Durchführung des Plans und unterbreitet dem in
Artikel 4 genannten Ausschuß einen entsprechenden
schriftlichen Bericht.

Artikel 6

Diese Entscheidung gilt ab 1. Januar 1998.

Artikel 7

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 1997.

Im Namen des Rates

Der Präsident
F. BODEN
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Maßnahmen Finanzierung
als Orientierung
dienende Mittel-

zuweisung

ANHANG

A. Maßnahmen zur besseren Vorbereitung der
Akteure des Katastrophenschutzes auf ihre
Aufgaben

58 - 70 %

1. Ausbildung

Organisation von Workshops hauptsächlich
zur Selbstausbildung) für hochrangige Sachver-
ständige aus den Mitgliedstaaten, damit diese
in den einzelnen Bereichen durch eingehende
Erörterung von Methoden, Techniken und
Vorgehensweisen ihre Erfahrungen austau-
schen können. Ziel:

 bessere Vorbereitung auf ihre Aufgaben;

 Schaffung der Voraussetzungen für persön-
liche Kontakte, die im Ernstfall eine effizi-
entere operative Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten ermöglichen.

Finanzbeitrag der Gemeinschaft:
maximal 75 % der Gesamtko-
sten der Maßnahme bei einem
Höchstbetrag von 62 500 ECU
pro Maßnahme

2. Austausch von Sachverständigen

Austausch von Sachverständigen der Mitglied-
staaten zur Teilnahme an Kurzlehrgängen in
einem anderen Mitgliedstaat.

Abstellung eines oder mehrerer Sachverstän-
diger an den (die) Katastrophenschutzdienst(e)
eines anderen Mitgliedstaats, damit diese Sach-
verständigen besondere Kurse oder Kursmo-
dule anbieten, Erfahrungen sammeln, sich ein
Urteil über die unterschiedlichen Techniken
verschaffen oder sich mit den bei anderen
Katastrophenschutzdiensten befolgten An-
sätzen vertraut machen können.

Übernahme von maximal 75 %
der Reise- und Aufenthaltsko-
sten der Sachverständigen und
100 % der Koordinierungsko-
sten des Systems

3. Gemeinschaftliche Simulationsübungen

Bei diesen Übungen sollen Methoden
verglichen und Fortschritte bei den einzelstaat-
lichen Katastrophenschutzsystemen unterstützt
werden.

Finanzbeitrag der Gemeinschaft:
maximal 50 % der Kosten für
die Teilnahme der vom Veran-
stalterland eingeladenen Beob-
achter aus den anderen Mitglied-
staaten sowie für die Organisa-
tion der zugehörigen Work-
shops, die Vorbereitung der
Übung, den Abschlußbericht
usw.

B. Vorhaben, die zur Verbesserung der Inter-
ventionstechniken und -verfahren beitragen
(Pilotvorhaben)

15 - 20 %

Vorhaben, die darauf abgestellt sind, die Reakti-
onsfähigkeit der Mitgliedstaaten, insbesondere die
Interventionsmittel, -techniken und -verfahren, zu
verbessern. Ihr Wirkungsbereich sollte für alle
oder mehrere Mitgliedstaaten von Interesse sein
und könnte Vorhaben zur Anwendung neuer
Katastrophenschutztechniken einschließen.

Finanzbeitrag der Gemeinschaft:
maximal 50 % der Gesamtko-
sten jedes Vorhabens
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Maßnahmen Finanzierung
als Orientierung
dienende Mittel-

zuweisung

C. Maßnahmen, die zur Verbesserung der
Unterrichtung, Aufklärung und Sensibilisie-
rung der Bürger beitragen, insbesondere
damit diese sich selbst wirksamer schützen
können (1) (2)

15 - 20 %

Maßnahmen zur Förderung des Erfahrungsaustau-
sches zwischen Mitgliedstaaten, Regionen und
lokalen Behörden über Initiativen zur Verbesse-
rung der Unterrichtung, Aufklärung und Sensibi-
lisierung der Bürger, damit diese sich selbst wirk-
samer schützen können. Dabei soll auf den
Maßnahmen der Mitgliedstaaten aufgebaut
werden, und den betroffenen Behörden und
Organisationen soll es ermöglicht werden, die
Erfahrungen anderer Mitgliedstaaten zu nutzen.
Zielgruppe ist die breite Öffentlichkeit.

Finanzbeitrag der Gemeinschaft:
maximal 50 % der Gesamtko-
sten der Maßnahme

Verteilung von Informationsmaterial und Durch-
führung von Wanderausstellungen über die
gemeinschaftliche Zusammenarbeit im Bereich
des Katastrophenschutzes.

Finanzierung 100 %

D. Mobilisierung von Sachverständigen 2 %

Wie im Handbuch für den Katastrophenschutz
vorgesehen, sollen Sachverständige mobilisiert
werden, um die Vorkehrungen, die in den
Mitgliedstaaten von den Behörden bei natur- oder
technologiebedingten Katastrophen sowie
Umweltkatastrophen getroffen werden, zu
verstärken.

Finanzbeitrag der Gemeinschaft:
100 % der Kosten für Dienst-
reisen von Sachverständigen

Mobilisierung von Sachverständigen, die in
bestimmten Notfällen von Drittländern angefor-
dert werden, sofern die Maßnahmen nicht im
Rahmen von ECHO oder anderen Gemein-
schaftsinstrumenten unterstützt werden können.

(1) Von diesem Programm ausgeschlossen sind Maßnahmen im Rahmen der gemeinschaftlichen Gesundheitspolitik (vgl.
insbesondere den Beschluß Nr. 645/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. März 1996 über ein
Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Gesundheitsförderung, -aufklärung, -erziehung und -ausbildung innerhalb des
Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (ABl. L 95 vom 16. 4. 1996, S. 1).

(2) Die unter Buchstabe C vorgesehenen Maßnahmen könnten einem breiten Publikum zugängliche Konferenzen und
sonstige Veranstaltungen zum Katastrophenschutz (Finanzbeitrag der Gemeinschaft: maximal 30 % bei einem Höchstbe-
trag von 25 000 ECU) sowie andere unterstützende Maßnahmen zur Förderung von Katastrophenschutzaktivitäten in den
Mitgliedstaaten (Finanzbeitrag der Gemeinschaft: maximal 50 % der Gesamtkosten der Maßnahme) einschließen.


